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Allgemeine Hinweise 

Das Bulletin der Flugunfälle und Störungen hat zum Ziel, den interessierten Perso-

nenkreis über Ereignisse zu informieren, die der Bundesstelle für Flugunfalluntersu-

chung (BFU) gemäß § 7 LuftVO im Berichtszeitraum gemeldet worden sind. Es han-

delt sich um Ereignisse mit in Deutschland zugelassenen Luftfahrzeugen im In- und 

Ausland sowie um Ereignisse ausländischer Luftfahrzeuge in Deutschland. Sie ba-

sieren auf Angaben, die der BFU im Rahmen der ersten Meldung übermittelt wurden. 

Darüber hinaus werden Ereignisse dargestellt, bei denen die BFU aufgrund der Ver-

pflichtung nach ICAO Annex 13 tätig werden musste. 

Darin enthaltene Angaben können unvollständig und/oder fehlerhaft sein.  

Ergänzungen und Änderungen sind im Rahmen dieser Information nicht vorgesehen. 

Analysen und Ursachen der Unfälle werden im Untersuchungsbericht nach Ab-

schluss der Untersuchung veröffentlicht.   

Untersuchungen werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 

über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluft-

fahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Be-

trieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. Au-

gust 1998 durchgeführt. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die 

Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Fest-

stellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 

 

Untersuchungsberichte im Internet: http://www.bfu-web.de/Berichte 
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Aufbau des Dokumentes 

Das Bulletin ist in drei Abschnitte unterteilt. 

 

Teil 1 enthält die Übersicht aller der BFU im Berichtszeitraum angezeigten Unfälle 

und Schweren Störungen. Angaben können unvollständig und/oder fehlerhaft sein. 

 

Teil 2 beinhaltet Zwischenberichte von Ereignissen, bei denen eine Untersuchung 

vor Ort eingeleitet wurde. 

 

Im Teil 3 sind die neuesten veröffentlichten Untersuchungsberichte aufgelistet. Diese 

sind über die BFU erhältlich oder können im Internet unter www.bfu-web.de/Berichte 

abgerufen werden.  
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Begriffsbestimmungen 

Unfall 

Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Beginn des Anbordgehens von 

Personen mit Flugabsicht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Personen das Luft-

fahrzeug wieder verlassen haben, wenn hierbei: 

1. eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist 

- an Bord eines Luftfahrzeugs oder  

- durch unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner Tei-

le, auch wenn sich dieser Teil vom Luftfahrzeug gelöst hat, oder 

- durch unmittelbare Einwirkung des Turbinen- oder Propellerstrahls eines 

Luftfahrzeugs, 

es sei denn, dass der Geschädigte sich diese Verletzungen selbst zugefügt hat oder 

diese ihm von einer anderen Person zugefügt worden sind oder eine andere von 

dem Unfall unabhängige Ursache haben, oder dass es sich um Verletzungen von 

unbefugt mitfliegenden Personen handelt, die sich außerhalb der den Fluggästen 

und Besatzungsmitgliedern normalerweise zugänglichen Räume verborgen hatten, 

oder 

2. das Luftfahrzeug oder die Luftfahrzeugzelle einen Schaden erlitten hat und 

- dadurch der Festigkeitsverband der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen 

oder die Flugeigenschaften beeinträchtigt sind und 

- die Behebung dieses Schadens in aller Regel eine große Reparatur oder 

einen Austausch des beschädigten Luftfahrzeugbauteils erfordern würde; 

es sei denn, dass nach einem Triebwerkschaden oder Triebwerkausfall die Beschä-

digung des Luftfahrzeugs begrenzt ist auf das betroffene Triebwerk, seine Verklei-

dung oder sein Zubehör, oder dass der Schaden an einem Luftfahrzeug begrenzt ist 

auf Schäden an Propellern, Flügelspitzen, Funkantennen, Bereifung, Bremsen, Be-

plankung oder auf kleinere Einbeulungen oder Löcher in der Außenhaut, oder 

3. das Luftfahrzeug vermisst wird oder nicht zugänglich ist. 
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Schwere Störung 

Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs, dessen Umstände darauf hindeuten, 

dass sich beinahe ein Unfall ereignet hätte. 

Tödliche Verletzung 

Eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die unmittelbar bei 

dem Unfall oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall ihren Tod zur Folge hat. 

Schwere Verletzung 

Eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die 

1. einen Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden innerhalb von 7 Tagen 

nach der Verletzung erfordert oder  

2. Knochenbrüche zur Folge hat (mit Ausnahme einfacher Brüche von Fingern, 

Zehen oder der Nase) oder  

3. Risswunden mit schweren Blutungen oder Verletzungen von Nerven, Mus-

keln- oder Sehnensträngen zur Folge hat oder  

4. Schäden an inneren Organen verursacht hat oder  

5. Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von mehr als fünf Prozent 

der Körperoberfläche zur Folge hat oder 

6. Folge einer nachgewiesenen Aussetzung gegenüber infektiösen Stoffen oder 

schädlicher Strahlung ist. 
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Teil 1 : Übersicht der Ereignisse im September 2019 

Flugzeuge MTOM über 5,7 t 

09.09.2019 : Unfall mit schwer Verletzten mit AIRBUS - A319 in Enroute  AZ: BFU19-1258-1X 
12.09.2019 : Schwere Störung ohne Verletzte mit BOEING - 737-400 in Enroute  AZ: BFU19-1278-5X 

Flugzeuge MTOM zwischen 2,0 und 5,7 t 

11.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit CESSNA - 208 CARAVAN I in Gransee  AZ: BFU19-1272-3X 

Flugzeuge MTOM unter 2,0 t 

01.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit PIPER - PA-28RT ARROW 4, TURBO ARROW 4 in Kostanz  AZ: BFU19-1214-CX 
10.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit CESSNA - 152 in Paderborn  AZ: BFU19-1267-3X 
14.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit Reinsdorf 325 in Reinsdorf  AZ: BFU19-1295-3X 
15.09.2019 : Unfall mit leicht Verletzten mit CESSNA - 172 (T-41) in Hahnweide  AZ: BFU19-1299-3X 
15.09.2019 : Unfall mit leicht Verletzten mit Jodel 1050 in Hahnweide  AZ: BFU19-1299-3X 
21.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit MOONEY - M20K (M231) in Bergamo, Italy  AZ: BFU19-1352-4X 
22.09.2019 : Unfall mit leicht Verletzten mit Aquila A-211 in Enroute  AZ: BFU19-1340-3X 
22.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. P2008JC in Borkenberge  AZ: BFU19-1342-3X 
25.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit Aquila AT01-100 in Hahnweide  AZ: BFU19-1363-3X 
26.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit CIRRUS - SR-22 in Landshut  AZ: BFU19-1427-CX 
26.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit PIPER - PA-22 COLT in Petrovice, Czech Republic  AZ: BFU19-1382-4X 
27.09.2019 : Schwere Störung ohne Verletzte mit PIPER - PA-34 SENECA in Pamhagen, Austria  AZ: BFU19-1387-8X 

Ultraleichtflugzeuge und Tragschrauber 

11.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit COMCO IKARUS - C 42 in Itxassou, France  AZ: BFU19-1314-DX 
22.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit Gyrocopter in Oberlahr  AZ: BFU19-1345-3X 

Hubschrauber 

04.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit EUROCOPTER FRANCE - AS 350 B3 in Pampilhosa de Serra, Portugal  AZ: BFU19-1232-4X 
13.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit EUROCOPTER GERMANY - BO 105 in Ust-Nera, Russian Federation  AZ: BFU19-1546-DX 
13.09.2019 : Unfall mit EUROCOPTER GERMANY - BK 117 in Siur Mission, Papua New Guinea  AZ: BFU19-1280-DX 
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Segelflugzeuge und Motorsegler 

01.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit Zaklady Lotnicze Marganski - MDM-1Fox in Wolfsberg, Austria  AZ: BFU19-1226-4X 
07.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit DG FLUGZEUGBAU - DG-1000T in Aboyne Airfield, United Kingdom  AZ: BFU19-1253-DX 
11.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit SCHLEICHER - ASK 21 in Itxassou, France  AZ: BFU19-1314-DX 
13.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit Schleicher ASH 26 E in Barcelonnette, France  AZ: BFU19-1290-4X 
15.09.2019 : Unfall mit schwer Verletzten mit PZL - SZD 30 PIRAT in Micheldorf, Austria  AZ: BFU19-1301-4X 
16.09.2019 : Schwere Störung ohne Verletzte mit DIAMOND - HK-36R (SUPER DIMONA) in Fukui, Japan  AZ: BFU19-1320-HX 
16.09.2019 : Schwere Störung ohne Verletzte mit SCHLEICHER - ASK 21 in Fukui, Japan  AZ: BFU19-1320-HX 
19.09.2019 : Unfall mit tödlich Verletzten mit Schempp  Discus 2CT in Hamburg Boberg  AZ: BFU19-1330-3X 
20.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit SCHLEICHER - ASK 21 in Celle  AZ: BFU19-1343-3X 
21.09.2019 : Schwere Störung ohne Verletzte mit SCHEMPP-HIRTH - DUO DISCUS in Bern, Switzerland  AZ: BFU19-1548-HX 
21.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit Schempp  Discus 2CT in Görlöse, Denmark  AZ: BFU19-1368-DX 
30.09.2019 : Unfall ohne Verletzte mit SCHLEICHER - ASW 20 BL in Borden, Australia  AZ: BFU19-1395-DX 

Freiballone 
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Ereignisse chronologisch 

 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 01.09.2019, 12:40:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Kostanz Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1214-CX 

 

Beim Abbruch des Startlaufs überrollte das Luftfahrzeug das Bahnende und wurde beschädigt.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: PIPER - PA-28RT ARROW 4, TURBO 
ARROW 4 

Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Überlandflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 01.09.2019, 18:19:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Wolfsberg, Austria Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1226-4X 

 

Während eines Kunstfluges mit Passagier, bemerkte der Pilot ein Problem mit der Höhensteuerung und wies den 
Passagier an, mit dem Rettungsfallschirm abzuspringen. Danach verließ der Pilot das Segelflugzeug und landete am 
Rettungsschirm. Der Passagier war nicht in der Lage rechtzeitig abzuspringen, wurde aber aus dem Luftfahrzeug ge-
schleudert und erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Für den Zulassungsstaat des Luftfahrzeugs unterstützt die 
BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Zaklady Lotnicze Marganski - MDM-1Fox  Besatzung 0   1  0  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Sonstiger Flug -  
Vorführungsflug 

Passagiere  1  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 04.09.2019, 10:46:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Pampilhosa de Serra, Portugal Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1232-4X 

 

Während eines Startmanövers zu einem Brandbekämpfungseinsatz stürzte der Helikopter ab. Für den Halterstaat un-
terstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Hubschrauber  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: EUROCOPTER FRANCE - AS 350 B3 Besatzung  0  0   0  

Betriebsart: Luftarbeit - Luftarbeit Gewerblich 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 07.09.2019, 16:30:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Aboyne Airfield, United Kingdom Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1253-DX 

 

In der Rollphase nach der Landung brach das Bugrad. Für den Herstellerstaat des Luftfahrzeugs unterstützt die BFU 
gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: DG FLUGZEUGBAU - DG-1000T Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit schwer Verletzten Datum, Uhrzeit: 09.09.2019, 16:33:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Enroute Schaden am LFZ: Ohne Beschädigung 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1258-1X 

 

Während des Sinkfluges im Anflug auf den Flughafen Berlin Tegel kam das Flugzeug zwischen Flugfläche (FL)240 
und FL230 in eine starke Turbulenz. Dabei wurden drei Besatzungsmitglieder und vier Passagiere leicht sowie eine 
Passagierin schwer verletzt. 

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  27.001 bis 272.000 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: AIRBUS - A319 Besatzung 0  0   3  

Betriebsart: Kommerzielle Luftfahrt - Linienflug - Interna-
tional - Passagierflug 

Passagiere 0   1   4  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 10.09.2019, 14:00:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Paderborn Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1267-3X 

 

Während der Landung auf der Mitte der Piste sprang das Luftahrzeug. In der Folge kam das Flugzeug seitlich von der 
Bahn ab und rollte in den Sicherheitsstreifen. Hier prallte das Bugfahrwerk gegen eine Lampe der Rollwegbefeuerung. 

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: CESSNA - 152 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Ausbildung 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 11.09.2019, 15:08:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Gransee Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1272-3X 

 

Beim Anflug zur Landung prallte das Flugzeug auf den Boden.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  2.251 bis 5.700 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: CESSNA - 208 CARAVAN I Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: Luftarbeit - Luftarbeit Gewerblich - Fall-
schirmabsetzen 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 11.09.2019, 16:15:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Itxassou, France Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1314-DX 

 

Im  Anfangssteigflug eines Schleppfluges verlor der Pilot des Ultraleichtflugzeuges C-42 die Kontrolle über das Luft-
fahrzeug und es stürzte zu Boden. Das geschleppte Segelflugzeug konnte in einem Feld landen. 
 

Luftfahrzeug: Ultraleichtflugzeug   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: COMCO IKARUS - C 42 Besatzung  1   0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Sonstiger Flug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  

Luftfahrzeug:  Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: SCHLEICHER - ASK 21 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Schwere Störung ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 12.09.2019, 14:38:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Enroute Schaden am LFZ: Leicht beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1278-5X 

 

Während eines Trainingsfluges kam es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eines Piloten. Er wurde nach der 
Landung ärztlich versorgt. 

Luftfahrzeug: Flugzeug  27.001 bis 272.000 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: BOEING - 737-400 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Kommerzielle Luftfahrt - Sonstiger Flug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 13.09.2019,  Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Barcelonnette, France Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die ausländische Be-
hörde  

Aktenzeichen: BFU19-1290-4X 

 

Beim Thermikflug stürzte das Segelflugzeug zu Boden. Für den Hersteller- und Eintragungsstaat des Luftfahrzeuges 
unterstützt die BFU entsprechend ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Schleicher ASH 26 E Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 13.09.2019, 08:40:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Ust-Nera, Russian Federation Schaden am LFZ: Unbekannt 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1546-DX 

 

Während eines Fluges von Ust-Nera village nach Utochan Creek verschwand der Helikopter. Für den Herstellerstaat 
unterstütz die BFU die untersuchende Behörde entsprechend ICAO Anhang 13.  

 

Luftfahrzeug: Hubschrauber  2.251 bis 5.700 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: EUROCOPTER GERMANY - BO 105 Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: 
Kommerzielle Luftfahrt - Charter - Charter In-
landsflug - Passagier 

Passagiere  2  0  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 13.09.2019, 11:15:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Siur Mission, Papua New Guinea Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1280-DX 

 

Nach Angaben des überlebenden Passagiers kam es in marginalen Sichtflugbedingungen zum Einflug in die See. Für 
den Hersteller- und Designstaat des Hubschraubers unterstützt die BFU entsprechend ICAO Annex 13 die untersu-
chende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Hubschrauber  2.251 bis 5.700 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: EUROCOPTER GERMANY - BK 117 Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: Kommerzielle Luftfahrt - Sonstiger Flug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 14.09.2019, 17:30:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Reinsdorf Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1295-3X 

 

Während der Landung nach einem privaten Rundflug brach das Luftfahrzeug aus und kam von der Landepiste ab. Es 
entstanden Schäden am Fahrwerk.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Reinsdorf 325 Besatzung 0   0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit leicht Verletzten Datum, Uhrzeit: 15.09.2019, 13:36:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Hahnweide Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1299-3X 

 

Beim Startlauf auf der Piste 31 brach das einmotorige Spornradflugzeug Jodel 1050-M1 nach links aus. Es kollidierte 
mit einem neben der Piste wartenden Flugzeug Cessna 172. Bei der Kollision wurden beide Flugzeuge schwer be-
schädigt und die Insassen leicht verletzt.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: CESSNA - 172 (T-41) Besatzung 0  0   1  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0   1  

Andere -  -  -  

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Jodel 1050 Besatzung 0  0   1  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Überlandflug 

Passagiere 0  0   1  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit schwer Verletzten Datum, Uhrzeit: 15.09.2019, 15:20:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Micheldorf, Austria Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1301-4X 

 

Das Segelflugzeug stürzte in ein Waldgebiet nachdem es einem Paraglider ausweichen musste. Für den Zulassungs-
staat des Luftfahrzeugs unterstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: PZL - SZD 30 PIRAT Besatzung  0   1  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Schwere Störung ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 16.09.2019, 12:03:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Fukui, Japan Schaden am LFZ: Ohne Beschädigung 

Quelle: Untersuchung durch die ausländische Be-
hörde  

Aktenzeichen: BFU19-1320-HX 

 

Beim Steigflug eines Segelflugzeugschlepps kam es in einer Höhe von ca. 150 Metern zum Verlust des Schleppseils. 
Für den Herstellerstaat des Segelflugzeugs unterstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Reisemotorsegler   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: DIAMOND - HK-36R (SUPER DIMONA) Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  

Luftfahrzeug: Segelflugzeug   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: SCHLEICHER - ASK 21 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 19.09.2019, 16:20:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Hamburg Boberg Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1330-3X 

 

Nach einem ca. 45-minütigen Thermikflug kehrte das Segelflugzeug zum Startplatz zurück. Im Bereich des Ge-
genanfluges, in ca. 140 m MSL drehte das Segelflugzeug nach links und verlor schnell an Höhe. Es schlug ca. 
600 m südlich der Pistenschwelle auf einer Wiese auf. 
 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Schempp  Discus 2CT Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 20.09.2019, 17:02:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Celle Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1343-3X 

 

Im Anflug kam das Segelflugzeug zu tief und berührte Bäume. Danach setzte das Luftfahrzeug hart auf.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: SCHLEICHER - ASK 21 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 21.09.2019, 10:15:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Bergamo, Italy Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1352-4X 

 

Während eines Durchstartmanövers verlor der Pilot die Kontrolle über das Luftfahrzeug welches daraufhin abstürzte. 
Für den Eintragungsstaat des Flugzeuges unterstützt die BFU entsprechen ICAO Annex 13 die untersuchende Behör-
de.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: MOONEY - M20K (M231) Besatzung 0   1  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Überlandflug 

Passagiere  1   2  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Schwere Störung ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 21.09.2019, 16:00:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Bern, Switzerland Schaden am LFZ: Ohne Beschädigung 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1548-HX 

 

Während des Thermikfluges stellte der Pilot fest, dass ein Vollausschlag des Höhenruders in engen Kreisen einge-
schränkt war. Für den Herstellerstaat des Luftfahrzeugs unterstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende 
Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: SCHEMPP-HIRTH - DUO DISCUS Besatzung 0   0   0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 21.09.2019, 17:20:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Görlöse, Denmark Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die ausländische Be-
hörde  

Aktenzeichen: BFU19-1368-DX 

 

Im Anflug kam das Segelflugzeug zu kurz und kollidierte mit vor der Piste stehenden Büschen. Für den Herstellerstaat 
des Luftfahrzeugs unterstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Schempp  Discus 2CT Besatzung  0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit leicht Verletzten Datum, Uhrzeit: 22.09.2019, 12:54:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Enroute Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1340-3X 

 

Im Reiseflug kam es zur Kollision mit einem Vogelschwarm. Hierbei wurde das Luftfahrzeug schwer beschädigt und 
die Insassen leicht verletzt.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Aquila A-211 Besatzung 0  0   1  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0   1  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 22.09.2019, 15:27:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Borkenberge Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1342-3X 

 

Nach der Landung kam das Luftfahrzeug nach rechts von der Piste ab. Dabei brach das rechte Hauptfahrwerk und 
das Flugzeug wurde am Bugfahrwerk und der rechten Tragfläche schwer beschädigt. 

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. 
P2008JC 

Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
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Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 22.09.2019, 17:57:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Oberlahr Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1345-3X 

 

Im Tiefflug kollidierte der Tragschrauber mit einer Freileitung und stürzte zu Boden.  

 

Luftfahrzeug: Tragschrauber   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: AutoGyro MTOsport Besatzung  1   0   0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug 
Passagiere  1  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 25.09.2019, 13:39:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Hahnweide Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1363-3X 

 

Bei der Landung hob das Luftfahrzeug nach dem Aufsetzen wieder ab. Beim erneuten Aufsetzen kollabierte das Bug-
rad und das Luftfahrzeug kam von der Piste ab.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: Aquila AT01-100 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Lokaler Rundflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 26.09.2019, 11:19:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Landshut Schaden am LFZ: Schwer beschädigt 

Quelle: Untersuchung durch die BFU  Aktenzeichen: BFU19-1427-CX 

 

Beim Rollen zum Abstellplatz bekam der Propeller eine Bodenberührung und das Triebwerk blieb abrupt stehen.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: CIRRUS - SR-22 Besatzung 0  0  0  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Überlandflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall mit tödlich Verletzten Datum, Uhrzeit: 26.09.2019, 20:20:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Petrovice, Czech Republic Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch die ausländische Be-
hörde  

Aktenzeichen: BFU19-1382-4X 

 

Bei einem privaten Flug verlor der Luftfahrzeugführer die Kontrolle über das Flugzeug. Es stürzte in einen Wald und 
brannte aus. Der Pilot und ein weiterer Insasse wurden getötet. Für den Eintragungsstaat des Luftfahrzeugs unter-
stützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: PIPER - PA-22 COLT Besatzung  1  0  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug 
Passagiere  1  0  0  

Andere -  -  -  
 



 Bulletin 

 
- 16 - 

Ereignis: Schwere Störung ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 27.09.2019, 14:05:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Pamhagen, Austria Schaden am LFZ: Unbekannt 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1387-8X 

 

Während eines Überlandfluges ging die an Bord befindliche Kraftstoffmenge zur Neige und die Triebwerke fielen aus. 
Bei der daraufhin durchgeführten Notlandung ohne ausgefahrenes Fahrwerk wurde das Luftfahrzeug an der Untersei-
te und an den Propellern beschädigt. Für den Eintragungsstaat des Luftfahrzeuges unterstützt die BFU entsprechend 
ICAO Annex 13 die untersuchende Behörde.  

 

Luftfahrzeug: Flugzeug  0 bis 2.250 kg Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: PIPER - PA-34 SENECA Besatzung  0   0  0  

Betriebsart: 
Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug - 
Überlandflug 

Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
 

Ereignis: Unfall ohne Verletzte Datum, Uhrzeit: 30.09.2019, 14:45:00 Uhr (lokal) 

Ort, Staat: Borden, Australia Schaden am LFZ: Zerstört 

Quelle: Untersuchung durch ausländische Behörde Aktenzeichen: BFU19-1395-DX 

 

Beim Windenstart wurde das Seil nicht ausgeklinkt. Das Segelflugzeug kippte über die Tragfläche ab und stürzte zu 
Boden. Für den Herstellerstaat des Luftfahrzeugs unterstützt die BFU gemäß ICAO Annex 13 die untersuchende Be-
hörde.  

 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb   Verletzte tödlich schwer leicht 

Muster: SCHLEICHER - ASW 20 BL Besatzung 0   1  0  

Betriebsart: Allgemeine Luftfahrt - Privater Rundflug 
Passagiere 0  0  0  

Andere -  -  -  
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Teil 2 : Zwischenberichte 

 

 

 

Zwischenbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 09.09.2019 

Ort:  nahe Cottbus 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Airbus Industrie / A319-112 

Personenschaden: sieben Personen leicht verletzt 

eine Person schwer verletzt 

Sachschaden: keiner 

Drittschaden: keiner 

Aktenzeichen: BFU19-1258-1X 

  

Sachverhalt 

Während des Sinkfluges im Anflug auf den Flughafen Berlin Tegel kam das Flugzeug 

zwischen Flugfläche (FL)240 und FL230 in eine starke Turbulenz. Dabei wurden drei 

Besatzungsmitglieder und vier Passagiere leicht sowie eine Passagierin schwer ver-

letzt. 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Das Flugzeug befand sich auf einem Flug von Lamezia Terme, Italien, nach Berlin 

Tegel. An Bord befanden sich 112 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Der 

verantwortliche Luftfahrzeugführer (PIC) war der steuernde Pilot (PF) und der Copilot 

fungierte als überwachender Pilot (PM).  

Das Flugzeug sank um 16:20:31 Uhr1 von der Reiseflugfläche 380 zunächst auf 

FL360 und später auf FL320. 

Um 16:27:34 Uhr wurde die Cockpitbesatzung durch München Radar angewiesen 

mit einer Sinkrate von mindestens 1 500 ft/min von FL320 auf FL230 zu sinken. Um 

16:29:20 Uhr fand ein Frequenzwechsel zu Bremen Radar statt. Bremen Radar er-

teilte der Besatzung eine weitere Freigabe zum Sinken auf FL140. Um 16:30:31 Uhr 

wies der Fluglotse den Piloten an, in Richtung des Wegpunktes DT452 zu fliegen, 

was von der Besatzung bestätigt und mit einer Linkskurve ausgeführt wurde. 

Da das Flugzeug sich während des Sinkfluges einer Wolkendecke näherte, ent-

schlossen sich die Piloten um 16:30:41 Uhr in ca. FL250 das Wetterradar anzuschal-

ten. Nach Angaben der Cockpitbesatzung zeigten die Wetterradarbilder auf den Na-

vigationsbildschirmen zu diesem Zeitpunkt nur grün dargestellte 

Niederschlagsbereiche geringer Ausdehnung an, die nicht auf der geplanten Flugrou-

te lagen. Welche Einstellungen (Tilt, Mode (WX/TURB or WX), etc.) am Bedienfeld 

des Wetterradars gewählt worden waren, konnte die BFU nicht ermitteln.  

Die Cockpitbesatzung entschied sich um 16:30:55 Uhr in ca. FL244 die Anschnall-

zeichen für die Kabine anzuschalten. 

Daraufhin machte eine Flugbegleiterin eine Passagierdurchsage über Passenger 

Address (PA), um die Passagiere auf die eingeschalteten Anschnallzeichen hinzu-

weisen und sie aufzufordern, ihre Sitzplätze wieder einzunehmen und sich zu verge-

wissern, sicher angeschnallt zu sein. Da der PIC die Ansage mithörte, sah er sich 

nicht veranlasst, seinerseits eine weitere Passagierdurchsage zu machen. 

Etwa 8 s nach Beendigung dieser Durchsage (16:31:24 Uhr) und vor Einflug in die 

Wolkendecke kam es ca. in FL233 zu einer starken Turbulenz, die zu einer negativen 

Vertikalbeschleunigung von ca. -0,6 g führte. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Diese Vertikalbeschleunigung erzeugte eine kurzzeitige Steigrate des Flugzeugs von 

ca. 700 ft/min und eine Unterbrechung des Sinkfluges. Im Zeitraum des Turbulenzer-

eignisses stieg die Windgeschwindigkeit um ca. 15 kt und die Windrichtung änderte 

sich von ca. 139°auf ca. 119° (siehe Abb. 6). 

Der Autopilot AP1 war vor, während und nach dem Turbulenzereignis eingeschaltet 

(engaged). 

Der PIC reduzierte nach dem Vorfall über die Flight Control Unit (FCU) die Ge-

schwindigkeit von 288 kt auf 275 kt und die Sinkrate von 2 600 ft/min, zunächst kurz-

fristig auf 0 ft/min und dann auf 700 ft/min. 

Um 16:32:11 Uhr meldete sich die leitende Flugbegleiterin bei der Cockpitbesatzung 

und berichtete, dass sie und eine Flugbegleiterin sich den Kopf an der Decke ange-

schlagen hätten, eine weitere Flugbegleiterin sich einen Finger verletzt habe und ei-

ne Passagierin ebenfalls gegen die Decke gestoßen sei. 

Nach Rücksprache des Copiloten mit der leitenden Flugbegleiterin, forderte der PIC 

über Bremen Radar medizinische Versorgung nach der Landung an. Des Weiteren 

informierte er den Radarlotsen darüber, dass sie im Sinkflug die von Bremen Radar 

(um 16:33:25 Uhr) vorgegebene Geschwindigkeit (min. 270 kt) und Sinkrate (min. 

2 000 ft/min) auf Grund starker Turbulenzen nicht einhalten könnten. Daraufhin be-

freite der Lotse sie von diesen Vorgaben. Bis dahin waren Bremen Radar und Mün-

chen Radar keine starken Turbulenzen in dem durchflogenen Gebiet gemeldet wor-

den. 

Nach Aussagen des PIC waren nach Einflug in die Wolkendecke – kurz nach dem 

Turbulenzereignis – auf dem Wetterradarbild gelb und wahrscheinlich auch rot dar-

gestellte Niederschlagsbereiche größerer Ausdehnung zu erkennen.  

Um 16:39:06 Uhr wies der PIC über PA die Kabinenbesatzung an, sich hinzusetzen 

und anzuschnallen (“Cabin crew be seated, cabin crew be seated“). Um Nieder-

schlagsgebiete starker Intensität zu umfliegen, wurde um 16:39:25 Uhr vom Copilo-

ten beim Radarlotsen ein Kurswechsel auf 345° erbeten, der vom Lotsen genehmigt 

wurde. 

Beim Passieren von FL100, schaltete die Cockpitbesatzung bereits um 16:39 Uhr die 

Anschnallzeichen aus und wieder an, um der Kabinenbesatzung zu signalisieren, 

dass die verbleibende Flugzeit bis zur Landung noch ca. 10 min beträgt. 

Der weitere Anflug und die Landung in Berlin Tegel auf der Piste 26R um 16:48 Uhr 

verlief problemlos. 
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Vor dem Verlassen des Flugzeugs an der Parkposition wurden diejenigen Passagie-

re, die sich durch den Turbulenzvorfall verletzt hatten, aufgefordert sitzen zu bleiben 

und sich ärztlich versorgen zu lassen. Zunächst ließen sich 13 Personen behandeln, 

von diesen waren 4 Passagiere und 3 Flugbegleiterinnen leicht verletzt und eine 

Passagierin wurde für mehr als 48 Stunden stationär im Krankenhaus aufgenommen. 

Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 41-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer war Inhaber einer zuletzt am 

20.04.2015 durch das Luftfahrt-Bundesamt nach Teil-FCL (Flight Crew Licensing) 

ausgestellten EU-Lizenz für Verkehrsflugzeugführer (ATPL(A)). In der Lizenz waren 

die Berechtigungen als verantwortlicher Luftfahrzeugführer (PIC) für das Muster Air-

bus A320 und die zugehörige Instrumentenflugberechtigung eingetragen, jeweils gül-

tig bis 31.03.2020. Zudem waren Sprachkenntnisse in Englisch für Level 4 gültig bis 

26.09.2020 eingetragen. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war am 21.11.2018 ausgestellt 

worden und bis zum 20.12.2019 gültig, verbunden mit der Auflage eine Brille zu tra-

gen. 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hatte eine Gesamtflugerfahrung von 

10 026 Stunden, davon 4 776 Stunden auf dem Muster A320. In den letzten 

90 Tagen hatte er auf dem Muster 100 Stunden absolviert. 

Copilot 

Der 36-jährige Copilot war Inhaber einer am 07.12.2016 durch das Luftfahrt-

Bundesamt nach Teil-FCL ausgestellten EU-Lizenz für Verkehrsflugzeugführer 

(ATPL(A)). In der Lizenz waren die Berechtigungen als Copilot (COP) für das Muster 

Airbus A320 und die zugehörige Instrumentenflugberechtigung eingetragen, jeweils 

gültig bis 29.02.2020. Außerdem waren die Berechtigungen als COP für das Muster 

Airbus A330/350 und die zugehörige Instrumentenflugberechtigung eingetragen, je-

weils gültig bis 31.03.2019. Zudem waren Sprachkenntnisse in Englisch für Level 5 

gültig bis 19.03.2021 eingetragen. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war am 22.08.2019 ausgestellt 

worden und bis zum 21.09.2020 gültig. 
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Der Copilot hatte eine Gesamtflugerfahrung von 7 250 Stunden, davon 

4 700 Stunden auf dem Muster A320. In den letzten 90 Tagen hatte er auf dem Mus-

ter 160 Stunden absolviert. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Der Airbus A319-112 ist ein Verkehrsflugzeug mit zwei Turbofan-Triebwerken für die 

Kurz- und Mittelstrecke. 

 
Hersteller:    Airbus 

Muster:    A319-112 

Werknummer:   1084 

Baujahr:    1999 

MTOM:    68 000 kg 

Gesamtbetriebszeit:  56 306:55 Stunden, 40 119 Zyklen  

Triebwerke:    CFMI CFM56-5B6/P 

Das Flugzeug wurde am 28.10.2005 in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Am 

09.09.2019 stellte der Wartungsbetrieb des Luftfahrtunternehmens die letzte Frei-

gabebescheinigung (Aircraft certificate of Release to Service) aus. 

Wetterradar 

Beim dem eingebauten Wetterradar handelte es sich um ein Wetterradar vom Typ 

RDR-4B des Herstellers Honeywell, bei dem der Neigungswinkel (Tilt) des Radar-

strahls gegenüber dem Horizont manuell eingestellt werden musste. Eine automati-

sche Einstellung des Neigungswinkels war nicht vorgesehen. Es konnte zwischen 

den Modes WX und WX/TURB gewählt werden. Bei eingestelltem WX/TURB Mode 

wurden auch Turbulenzgebiete dargestellt. Es gab bei diesem Wetterradar keine 

Möglichkeit die Intensität des angezeigten Wetterradarbildes durch eine Verstärkung 

(Gain) zu variieren. Ebenso war es nicht möglich Bodenechos (Ground Clutter) zu 

unterdrücken. 

Das Panel im Cockpit erlaubte es dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer und dem 

Copiloten jeweils eine eigene Wahl des Neigungswinkels zur entsprechenden Dar-

stellung des Wetterradarbildes auf dem zugehörigen Navigationsdisplay (ND) zu tref-

fen. Auch der Darstellungs-Mode (WX oder WX/TURB) konnte von beiden Piloten 

separat gewählt werden. 



 Bulletin 

 
- 22 - 

Einstellungen (Tilt, Mode (WX oder WX/TURB), etc.) am Bedienfeld des Wetterra-

dars können technisch nachträglich nicht ermittelt werden.  

Meteorologische Informationen 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wurde zunächst um meteorologische Vorabinfor-

mationen gebeten, die sich hauptsächlich aus der Betrachtung der WAFC EUR1 Sig-

nificant Weather Charts (SWC) (FL100-450), der DWD Low Level SWC (below 

FL245) und des Wettersatellitenbildes in Bezug auf das Unfallgebiet ergeben. 

Für den Abschlussbericht ist die Erstellung eines amtlichen Wettergutachtens beauf-

tragt worden. 

In der WAFC EUR Medium Level SWC für 12:00 UTC (14:00 Uhr) in Abb. 1, die auch 

den Piloten zur Flugvorbereitung vorlag, [...] beginnt auf halber Strecke zwischen 

Prag und Berlin ein Wettergebiet mit mäßiger Vereisung und Turbulenz in Wolken 
                                            
1 WAFC EUR: World Area Forecast Center Europa 

Abb. 1: WAFC EUR Medium Level SWC für 12:00 UTC Quelle: DWD

Flugzeugposition beim 
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unterhalb von FL190. Knapp östlich der genannten Strecke liegt ein zweites Wetter-

gebiet, für das vereinzelt in Schichtbewölkung eingebettete CB-Wolken mit Unter-

grenze unterhalb von FL100 und Obergrenze in FL360 vorhergesagt wurde. Schließ-

lich liegt das Unfallgebiet in CAT-Area 2, für das mäßige Turbulenz zwischen FL240 

und FL380 erwartet wurde. […]  

Im untersuchten Gebiet verlief ein Jetstream mit einer nordwestlichen Ausrichtung, 

einer Flugfläche von maximal320 und einer maximalen Geschwindigkeit von 80 kt. 

 

[…] In der DWD Low Level SWC für 14:00 UTC (16:00 Uhr) verläuft eine stationäre 

Kaltfront vom Berliner Raum Richtung Südosten bis in den Nordosten und Osten 

Tschechiens. Das Unfallgebiet liegt in einem Wettergebiet der SWC, wo starke Be-

wölkung mit einer Untergrenze in 2500 FT AMSL und einer Obergrenze oberhalb von 

FL245 prognostiziert wurde. Darüber hinaus wurde örtlich eine geschlossene Wol-

kendecke mit einer Untergrenze in 1000 FT AMSL und einer Obergrenze oberhalb 

von FL245 erwartet. In einem zweiten Wettergebiet, welches östlich an das erste an-

grenzt und deren Grenze etwa entlang der deutsch-polnischen bzw. polnisch-

tschechischen Grenze verläuft, wurden vereinzelt Gewitter mit in die Schichtbewöl-

Abb. 2: DWD Low Level SWC für 14:00 UTC Quelle: DWD
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kung eingebetteten CB-Wolken mit Untergrenze in 1500 FT AMSL und Obergrenze 

oberhalb von FL245 vorhergesagt. 

Außerdem wurde im Unfallgebiet mäßige Vereisung zwischen FL100 und FL200 so-

wie mäßige bis starke Turbulenz oberhalb von FL200 bis mindestens FL250 (siehe 

„Warnings and/or Remarks“) prognostiziert. 

 

Am 09.09.2019 gegen 14.30 UTC (16:30 Uhr) traten im Unfallgebiet zwischen Cott-

bus und Bautzen hochreichende Konvektionswolken auf, die in Schichtwolken einge-

lagert waren und in dem sichtbaren Satellitenbild (siehe Abb. 3) als weiße Stellen er-

kennbar sind. Die umliegenden Wetterstationen, die sich nicht im unmittelbaren 

Bereich mit der hochreichenden Konvektionsbewölkung befanden, meldeten leichten 

Regen und/oder Sprühregen. Die Blitzmessungen, die zwischen 14:01  UTC und 

14:30 UTC registriert wurden, sind in der Karte als lila Romben eingetragen. Das be-

Abb. 3: Satellitenbild für 14:30 UTC Quelle: DWD
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deutet, dass sich gegen 14:30 UTC zwischen Cottbus und Hoyerswerda mindestens 

eine Gewitterzelle befand. 

Das Flugzeug war zum Zeitpunkt der starken Turbulenz ca. 13 NM südöstlich von 

Cottbus ca. in FL233. 

 

Das Turbulenzvorhersage-Modell ICON basiert auf dem Eddy Dissipation Parameter 

(EDP) und sagte am 09.09.2019 um 14:00 UTC (16:00 Uhr) im Unfallgebiet einen 

EDP Wert von bis zu 0,44 m2/3 / s voraus, was einer starken bis extremen Turbulenz 

entsprach. Das Unfallgebiet ist in Abb. 4 mit einer Pfeilspitze markiert. Die Turbulenz 

könnte durch eine Scherungszone des erwähnten Jets oder durch eine in der 

Schichtbewölkung eingelagerte Gewitterzelle entlang der Flugroute hervorgerufen 

worden sein. 

 

 

Abb. 4: Turbulenzvorhersage-Modell von ICON basierend auf EDP für 14:00 UTC Quelle: DWD
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Flugdatenaufzeichnung 

Angaben zum Stimmenrekorder (CVR) und Flugdatenschreiber (FDR). 

Hersteller CVR Honeywell 

Teilenummer 980-6022-001 

Seriennummer  62989 

Hersteller FDR Honeywell 

Teilenummer  980-4700-003 

Seriennummer  1755 

Zustand der Rekorder 
Der CVR und der FDR wurden von der BFU sichergestellt. Die Daten beider Recor-

der konnten ausgelesen werden. 

Der CVR wies an den Kontakten des ARINC-Connectors leichte Anzeichen von Kor-

rosion auf. Außerdem war am CVR ein alter MOD (Modification) Status ausgewie-

sen. Gemäß Service Bulletin (SB) des Herstellers sollte für die betreffende Serien-

nummer die Dichtung der CSMU (Crash Survivable Memory Unit) erneuert werden, 

um Korrosionsschäden am Flex-Cable zur CSMU zu vermeiden. 

Der FDR wies keine Schäden auf. 

FDR Diagramme 
Das Diagramm in Anlage 1 zeigt  den Zeitraum von 30 s vor und 30 s nach dem Tur-

bulenzereignis (14:31:24 UTC) mit den Parametern Computed Airspeed in [kt], Pres-

sure Altitude in [ft], Heading in [°], Pitch Angle in [°], Roll Angle in [°], Vertical Speed 

in [ft/min] und Vertical Acceleration in [g] sowie den Status der Autopiloten AP1 und 

AP2 (ein- oder ausgeschalteter Zustand). 

Der angezeigte Rollwinkel von ca. -13° und die Änderung des Headings bis zum Er-

eignis um 14:31:24 UTC (Anlage 1) ist auf den von Bremen Radar angewiesenen 

Kurswechsel in Richtung des Wegpunktes DT452 zurückzuführen (siehe Seite 2). 

Im Diagramm der Anlage 2 wurden im Vergleich zu Anlage 1 die Parameter Heading, 

Pitch Angle und Roll Angle durch die Parameter Windgeschwindigkeit (Wind Speed) 

in [kt] und Windrichtung (Wind Direction True) in [°] ersetzt. 
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Im Zeitraum zwischen von 14:31:30 UTC bis 14:31:31 UTC zeichnete der FDR feh-

lerhafte Daten auf. Der Quick Access Recorder, dessen Daten vom Luftfahrtunter-

nehmen zur Verfügung gestellt wurden, zeichnete im gleichen Zeitraum ebenfalls 

fehlerhafte Daten auf. In den Anlagen 1 und 2 wurden die fehlerhaften FDR-Daten 

daher nicht dargestellt und stattdessen im betroffenen Zeitraum interpoliert. 

Radardaten 
Der BFU lagen die von der Flugsicherungsorganisation aufgezeichneten Radardaten 

des Flugweges des betroffenen Flugzeugs vor. Die aufgezeichneten Radardaten an-

derer Luftfahrzeuge, die sich zum Ereigniszeitpunkt in der Nähe des Turbulenzgebie-

tes befanden, lagen ebenfalls zur Auswertung vor.  

Anhand dieser Daten kann eine Wirbelschleppe (Wake Turbulence) eines anderen 

Luftfahrzeugs als Auslöser für die starke Turbulenz ausgeschlossen werden. 

Feststellungen am Luftfahrzeug 

Der PIC hat gemäß des Operations Manual Part-B (OM-B) des Luftfahrtunterneh-

mens und der dortigen Anweisungen unter  

• Procedures / Adverse Weather / Weather Turbulence und  

• Abnormal and Emergency Procedures / [QRH] Severe Turbulence 

auf Grund der aufgetretenen starken Turbulenz einen Eintrag ins Technische Log-

buch vorgenommen. Der Wartungsbetrieb des Luftfahrtunternehmens hat eine soge-

nannte Turbulenz-Inspektion durchgeführt, die ohne Befund verlief. 

Ein automatischer Load Report wurde flugzeugseitig auf Grund des Turbulenzereig-

nisses nicht generiert. 

Organisationen und deren Verfahren  

Unter Abnormal and Emergency Procedures im OM-B des Luftfahrtunternehmens, 

war folgendes Verfahren im Fall von Servere Turbulence beschrieben (in verkürzter 

Form – ohne zusätzliche Informationen – war dieses Verfahren auch im Quick Refe-

rence Handbook (QRH) veröffentlicht): 
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[QRH] SEVERE TURBULENCE 
Whenever possible, avoid areas with known or forecasted severe turbulence. If tur-

bulence is unavoidable, aim to keep the speed in the region of the target speed given 

in this section, so as to provide the best protection against the effect of gust on the 

structural limits, whilst maintaining an adequate margin above VLS. 

[…] 

Severe turbulence is defined as turbulence that causes large, abrupt changes in alti-

tude and/or attitude. It usually causes large variations in airspeed. Occupants are 

forced violently against their seat belts and loose objects will move around the air-

craft. 

If severe turbulence occurs during a flight, the flight crew must make a logbook entry 

in order to initiate maintenance action. 

Note: Recommendations for severe turbulence are also applicable to extreme turbu-

lence. 

Before the aircraft enters an area where turbulence is expected: 

‐ All loose equipment must be secured in the cockpit and in the cabin 

‐ The flight crew must set the SEAT BELTS sw to ON. 

Keep the autopilot ON. 

When thrust changes become excessive: Disconnect Autothrust. 

For approach: Use A/THR for managed speed. 

Set the thrust to give the recommended speed. This thrust setting attempts to obtain, 

in stabilized conditions, the speed for turbulence penetration given in the graph be-

low. 

Only change thrust in case of an extreme variation in airspeed, and do not chase 

your Mach or airspeed. 

A transient increase is preferable to a loss of speed, that decreases buffet margins 

and is difficult to recover. 
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[…] 

 

Abb. 5: Recommended Turbulence Speed Quelle: Luftfahrtunternehmen

Abb. 6: Speed and Thrust Setting for Recommended Turbulence Speed  

 Quelle: Luftfahrtunternehmen 
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Im Flight Safety Manual (FSM) des Luftfahrtunternehmens war im Kapitel 1.2.11 

TURBULENCE folgendes Verfahren bei Severe Turbulence festgelegt: 

[…] 

Severe Turbulence 

Cockpit Crew Cabin Crew 

If cabin not already secured for moderate 

turbulence […] and severe turbulence al-

ready encountering or imminent. 

- Switch FSS ON and confirm NO 

SMOKING signs, if installed, AUTO 

- Command via PA “Cabin Crew be 

seated” (2x) 

- Fasten shoulder harness tightly 

- Make announcement as soon as possi-

ble, that passengers take immediately 

their seats and fasten their seatbelts. 

After “Cabin Crew be seated” 

- Immediately stop service, take the next 

available seat and fasten seat belts 

tightly. 

- Passenger announcement via PA or by 

loudly shouting to fasten seat belts, if 

not already carried out by flight crew 

After FSS OFF or “Cabin Crew re-

leased” (2x) 

- Purser immediately initiates communi-

cation to the flight crew via INT and 

coordinates further action. 

 

Im FSM des Luftfahrtunternehmens wurde im Kapitel 1.1.13.1 Seat belts die Ver-

wendung der Anschnallzeichen (Fasten Seat Belt Signs) wie folgt beschrieben: 

Fasten seatbelts signs (FSS) must be observed by passengers and crew. At takeoff 

and landing, all flight attendants sit at their stations with their seatbelts completely 

fastened. 

Passengers 

Seatbelts are compulsory at all times, whenever seated, especially during: 

- Taxi 

- Takeoff and landing 

- Turbulence 

- Emergencies 

- whenever the fasten seatbelts signs are switched ON 

[…] 

FAs must perform the respective checks. 
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After takeoff, passengers have to be informed about their own responsibility to keep 

their seat belts fastened in flight whenever they are seated, even if the fasten seat 

belt signs are switched off. 

An announcement has to be made whenever the fasten seat belt signs are switched 

ON during flight and a seat belt check has to be completed. Whenever passengers 

are requested by flight crew or cabin crew to fasten their seat belts, the cabin crew 

should perform regular checks upon passengers’ compliancy. 

During turbulence the seat belt check is not mandatory. 

[…] 

Cabin crew 

As long as there are no safety-related tasks to be performed, the cabin crew must be 

seated at their station with their seatbelt fastened by the time taxiing commences. 

The cabin crew must have their seatbelts fastened during take-off, landing and 

whenever ordered by the cockpit crew. 

After takeoff, the cabin crew must not release their seatbelts: 

- until the FSS are switched OFF 

- until the cockpit crew announces “Cabin crew released” 

Before landing, the cabin crew must be seated promptly at their station with their 

seatbelts fastened as soon as all relevant duties are performed. 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Axel Rokohl 

Mitwirkung: Holm Bielfeldt, George Blau, Berndt Dreyer,  

 Michel Buchwald 

 

 

Anlagen 

Anlage 1: FDR Daten vom Turbulenzereignis, Parameterversion 1 

Anlage 2: FDR Daten vom Turbulenzereignis, Parameterversion 2
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Anlage 1: FDR Daten vom Turbulenzereignis, Parameterversion 1 
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Anlage 2: FDR Daten vom Turbulenzereignis, Parameterversion 2 
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 

Herausgeber 
 
Bundesstelle für  
Flugunfalluntersuchung 
 
Hermann-Blenk-Str. 16 
38108 Braunschweig  
 
Telefon 0 531 35 48 - 0 
Telefax 0 531 35 48 - 246  
 
Mail box@bfu-web.de  
Internet www.bfu-web.de 
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Zwischenbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 11.09.2019 

Ort:  Gransee 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller/Muster: Cessna Aircraft/Cessna 208 

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU19-1272-3X 

Sachverhalt 

Beim Anflug zur Landung prallte das Flugzeug auf den Boden. 

Ereignisse und Flugverlauf 

Der Luftfahrzeugführer startete mit dem Flugzeug Cessna 208 um 14:48 Uhr1 auf 

dem Sonderlandeplatz Gransee zu einem gewerblichen Flug nach Sichtflugregeln. 

An Bord befanden sich neben dem Piloten 15 Fallschirmspringer, die in Flugflä-

che 130 abgesetzt wurden. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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An dem Tag hatte der Pilot bereits 3 Absetzflüge mit einer Gesamtflugzeit von 48 Mi-

nuten durchgeführt. 

Laut dem Flugsicherungsunternehmen wurde das Flugzeug vom Radar letztmalig um 

15:05:49 Uhr in einer Höhe von 550 ft über Grund erfasst. Zu diesem Zeitpunkt be-

trugen die Geschwindigkeit 168 kt und der Kurs über Grund etwa 330° (Abb. 1).   

Laut einem Zeugen, der die letzte Phase des Anfluges vom Flugplatz aus beobachtet 

hatte, habe sich das Flugzeug bodennah in einer Linkskurve mit bis zu 90°-

Querneigung befunden. Er vermute, dass der Pilot die Anfluggrundlinie der Piste 29 

„überschossen“ haben könnte, als er von Süden kommend in den Endanflug eindreh-

te. Danach sei das Flugzeug hinter Bäumen verschwunden. Einen Notruf habe der 

Pilot nicht abgesetzt.  

Außerdem gab der Zeuge an, dass er bei dem vorangegangenen Flug ein ähnliches 

Manöver wie bei dem Unfallflug beobachtet habe.  

Angaben zu Personen 

Der 31-jährige Luftfahrzeugführer war ungarischer Staatsbürger und besaß seit 2007 

eine ungarische Lizenz für Berufspiloten (CPL(A)). Die Lizenz war zuletzt am 

Abb. 1: Darstellung des letzten Flugabschnitts vor dem Aufprall zwischen 15:03:59 Uhr und 15:05:49 Uhr      

                                     Quelle: Flugsicherungsunternehmen und Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU
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08.03.2019 gemäß Teil-FCL (Flight Crew Licensing) der Europäischen Union ausge-

stellt worden und enthielt folgende Berechtigungen: 

 SET(land)2, gültig bis 28.02.2021 

 SEP(land)3, gültig bis 31.03.2021 

 TMG4, gültig bis 31.03.2021 

 NVFR5, unbefristet gültig 

Die Berechtigung SET(land) hatte er am 22.02.2019 (Prüfungsflug) auf dem Flug-

zeugmuster Cessna 208 erworben. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war ohne Auflagen inklusive 

kommerzieller Single-Pilot Operation bis zum 28.02.2020 gültig. 

Laut seinem persönlichen Flugbuch besaß er eine Gesamtflugerfahrung von 

1 553 Stunden und 3 776 Starts- und Landungen. Davon entfielen 1 380 Stunden auf 

die Funktion als verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Auf dem betroffenen Flugzeug-

muster Cessna 208 absolvierte er vom 17.03.2019 bis zum 11.09.2019 eine Flugzeit 

von 288 Stunden und 1 053 Starts- und Landungen. Auf den Zeitraum der letzten 

90 Tage entfielen 676 Starts- und Landungen.  

Laut Hauptflugbuch des Flugplatzes hatte der Pilot am Flugplatz Gransee 

1 000 Landungen absolviert.    

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei der Cessna 208 handelt es sich um einen abgestrebten Schulterdecker in Ganz-

metallbauweise mit festem Fahrwerk in Bugradanordnung. Sie war mit einem Turbi-

nentriebwerk und einem Vier-Blatt-Verstellpropeller ausgestattet. 

Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von einem 

Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Hersteller: Cessna Aircraft 

Muster: Cessna 208 

Werknummer: 20800301 

Baujahr: 1999 

                                            
2 Single Engine Turbine 
3 Single Engine Piston 
4 Touring Motor Glider 
5 Night Visual Flight Rules 
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Triebwerksmuster: Honeywell TPE331-12JR-702TT 

Propellermuster: Hartzell HC-B4TN-5QL/LT10891NK 

Leermasse: 2 131,5 kg 

höchstzulässige Startmasse: 3 792,0 kg 

Betriebszeit: 4 066 Stunden 

Landungen: 7 660 

Laut den technischen Unterlagen wurde die letzte Bescheinigung über die Prüfung 

der Lufttüchtigkeit am 25.06.2019 bei einer Betriebszeit von 3 910 Stunden ausge-

stellt. 

Meteorologische Informationen 

In der Routinewettermeldung (METAR) des etwa 50 km südlich von Gransee gele-

genen Flughafens Berlin-Tegel waren um 14:50 Uhr folgende Wetterdaten veröffent-

licht worden. Der Wind wehte aus 220° mit einer Stärke von 11 kt. Die Windrichtung 

wurde als variabel zwischen 190° und 250° angegeben. Die Sicht war größer als 

10 km, es gab keine Wolken unter 5 000 ft GND und keine Wettererscheinungen. Die 

Temperatur betrug 21 °C, der Taupunkt 6 °C und der auf Normalnull reduzierte Luft-

druck (QNH) 1 021 hPa. 

Zum Unfallzeitpunkt betrugen am Flugplatz Gransee die Sonnenhöhe 35,48° und die 

Sonnenrichtung 218,40°. Der Sonnenuntergang war um 19:33 Uhr.  

Funkverkehr 

Es bestand Funkkontakt zwischen dem Piloten und der zuständigen Flugleitung. Der 

Funkverkehr wurde nicht aufgezeichnet. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Sonderlandeplatz Gransee (EDUG) liegt etwa 3 km östlich der Stadt Gransee.  

Laut Genehmigungsurkunde vom 24.03.2014 verfügte der Flugplatz über eine 750 m 

lange und 40 m breite Start- und Landebahn mit Grasoberfläche in den Richtungen 

110° und 290° (Pisten 11/29). Die Flugplatzbezugshöhe ist 51,3 m NHN. Die verfüg-

bare Länge für Start und Landung betrug in beiden Richtungen 750 m. Die Piste lag 

in einem Sicherheitsstreifen von 810 m Länge und 60 m Breite. Die Tragfähigkeit er-
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möglichte den Betrieb von Flugzeugen bis zu einer maximalen Abflugmasse von 

5,7 t. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war nicht mit einem Flight Data Recorder (FDR) und einem Cockpit 

Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren entspre-

chend der gültigen Vorschriften nicht gefordert. 

Der BFU lagen die Flugwegaufzeichnungen der Radarstation TGL (Berlin Tegel) zur 

Auswertung vor (Abb. 2). Die Aufzeichnung endete um 15:05:49 Uhr. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Der Aufprall auf den Boden ereignete sich 0,8 NM östlich der Schwelle der Piste 29 

des Flugplatzes Gransee und etwa 530 m nördlich bzw. rechts der Anfluggrundlinie 

in einer Höhe von etwa 50 m NHN auf einer ebenen grasbewachsenen Fläche 

(Abb. 3). 

Abb. 2: Darstellung der Geschwindigkeit und des Sinkfluges zwischen 15:03:56 Uhr  

             und 15:05:49 Uhr                               Quelle: Flugsicherungsunternehmen, Bearbeitung BFU 
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Die Bodenspuren, teils mehrere Zentimeter tief, verliefen über eine Distanz von etwa 

90 m in Richtung 230°. Etwa 20 m nach der ersten Bodenspur – Bodenberührung 

linkes Hauptfahrwerk – konnten Propellermarken im Boden identifiziert werden. Die 

letzte großflächige Bodenspur, etwa 47 m vor der Endlage des Wracks, wurde dem 

Rumpf zugeordnet. 

Die Endlage erreichte das Flugzeugwrack an einem einzeln stehenden Baum, das 

Heck des Flugzeuges lag in einem Entwässerungsgraben (Abb. 4). 

 

Abb. 3: Lage der Unfallstelle Quelle: Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU
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Das Instrumentenbrett, Teile des Cockpits, inklusive des Pilotensitzes und das 

Triebwerk hatten sich vom Hauptwrack gelöst und lagen etwa 10 m in Verlängerung 

der Aufprallrichtung hinter dem Hauptwrack. Der Propeller lag links des 

Hauptwracks. 

Die linke Tragflächenspitze von etwa 1 m Länge und das linke Querruder waren ab-

gerissen. Die Landeklappe und der Hauptteil der linken Tragfläche waren mit dem 

Rumpf verbunden, ebenso die rechte Tragfläche inklusive Querruder und Lande-

klappe. 

Die Prüfung der Seiten-, Höhen- und Quersteuerungen war aufgrund der Zerstörun-

gen nur eingeschränkt möglich, konnte aber im Heckbereich und in den Außenberei-

chen der beiden Tragflächen nachvollzogen werden. 

Die Prüfung der Klappensteuerungen ergab, dass sich die Landeklappen in eingefah-

rener Position befanden. 

Das Untersetzungsgetriebe war gebrochen, ein Teil davon befand sich noch an der 

Propellernabe. Im Einlauf des Triebwerkes befanden sich schwarze, klebrige Ablage-

rungen, die als Schmutz mit Ölfilm identifiziert werden konnten. Die Triebwerkswelle 

war frei drehbar. An der ersten Stufe des Axialverdichters waren 9 Schaufeln verbo-

gen, die letzte Turbinenstufe war unbeschädigt. Das Gehäuse der Brennkammer hat-

Abb. 4: Bodenspuren und Endlage des Flugzeugwracks Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU
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te einen Riss, Brandspuren waren nicht vorhanden. Die Leistungseinstellungen des 

Triebwerkes konnten anhand der Bedieneinrichtungen nicht nachvollzogen werden. 

Die Stellung des Blattwinkels am Propeller konnte aufgrund des Zerstörungsgrades 

nicht nachvollzogen werden. 

An der Unfallstelle konnten alle Baugruppen des Flugzeuges identifiziert werden.  

Medizinische und pathologische Angaben 

Die Obduktion hat ergeben, dass der Pilot an einem Polytrauma verstarb. 

Organisationen und deren Verfahren 

Das Luftfahrtunternehmen führte gewerblichen Flugbetrieb - Parachute Dropping 

Operations - gemäß Verordnung (EU) Nr. 965/2012 ORO.DEC.100 (Part-SPO) vom 

14.02.2017 durch. 

 

 

Untersuchungsführer:  Jens Eisenreich 

Untersuchung vor Ort: Thomas Karge, Norman Kretschmer 
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 

Herausgeber 
 
Bundesstelle für  
Flugunfalluntersuchung 
 
Hermann-Blenk-Str. 16 
38108 Braunschweig  
 
Telefon 0 531 35 48 - 0 
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Zwischenbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 19.09.2019 

Ort:  Hamburg-Boberg 

Luftfahrzeug: Segelflugzeug mit Hilfsantrieb 

Hersteller/Muster: Schempp-Hirth/Discus-2cT 

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: keiner 

Aktenzeichen: BFU19-1330-3X 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Der Pilot startete um 15:44 Uhr1 auf der Piste 30 im Flugzeugschlepp vom Segelflug-

gelände Boberg zu einem Überlandflug. Nach den Aufzeichnungen des Datenloggers 

flog der Schleppzug nach einer ausgedehnten Linkskurve in Richtung Osten. In einer 

Flughöhe von etwa 950 m über dem mittleren Meeresspiegel (AMSL) klinkte der Pilot 

nach einer Flugzeit von ca. 5 Minuten das Schleppseil aus. Südöstlich des Startplat-

zes begann der Pilot mit seinem Segelflugzeug, unter Ausnutzung von Thermik, Hö-

he zu gewinnen. Der weitere Flugweg verlief östlich und südlich des Flugplatzes mit 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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einer maximalen Entfernung zum Startpunkt von weniger als 7 km. Nach 

ca. 44 Minuten Flugzeit flog der Pilot aus einer Höhe von ca. 350 m AMSL über Net-

telnburg mit nordwestlichem Kurs auf den Startplatz zu. Gegen 16:32 Uhr in etwa 

140 m AMSL und ca. 600 m südlich der Schwelle der Piste 30 begann der Pilot eine 

Linkskurve in Richtung Westen. Die Aufzeichnung endete 16 Sekunden später.  

Der Anflug auf den Flugplatz wurde durch mehrere Zeugen vom Boden aus beo-

bachtet. Einer der Zeugen war selbst Segelflugpilot und kurz vor dem Unfall auf dem 

Segelfluggelände Boberg gelandet. Er gab an, dass das Segelflugzeug aus südöstli-

cher Richtung auf den Flugplatz zugeflogen sei. In einer geschätzten Höhe von 150 

m über Grund (AGL) hätte der verunfallte Pilot südlich des Platzes eine Linkskurve in 

Richtung Westen eingeleitet. Nach einem unvollständigen Kreis nach links sei das 

Segelflugzeug dann plötzlich zu Boden gestürzt. Es verschwand hinter Bäumen aus 

dem Blickfeld der befragten Augenzeugen, die anschließend ein dumpfes Aufschlag-

geräusch wahrnahmen. Das Luftfahrzeug prallte auf eine Wiese und wurde dabei 

zerstört. Der Pilot überlebte den Unfall nicht. 

 

Abb. 1: Luftaufnahme von der Unfallstelle mit Blickrichtung Norden Quelle: Polizei, bearbeitet BFU

Unfallstelle

Schwelle Piste 30
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Angaben zu Personen 

Der 63-jährige Pilot war seit dem 24.08.2001 im Besitz eines Luftfahrerscheins für 

Segelflugzeugführer. Seine aktuelle Lizenz war unbefristet gültig. Er besaß die Be-

rechtigungen zum Führen von Segelflugzeugen und für die Startarten Windenstart, 

Schleppstart hinter Luftfahrzeugen und Eigenstart. Er besaß darüber hinaus die 

Kunstflugberechtigung und die Berechtigung zum Führen von Reisemotorseglern. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 war bis zum 19.06.2020 

gültig. Es wurde mit Einschränkungen hinsichtlich der Gültigkeitsdauer (TML), der 

Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Nähe (VNL) und besondere re-

gelhafte medizinische Untersuchungen (SIC) ausgestellt. Das Flugbuch des Piloten 

wies eine Gesamtflugerfahrung von ca. 886 Stunden aus. In den letzten 90 Tagen 

hatte er 14 Flüge mit insgesamt etwa 8 Stunden Flugzeit auf Segelflugzeugen durch-

geführt. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei dem Discus-2cT handelt es sich um ein einsitziges Segelflugzeug mit Hilfsantrieb 

aus Kunststoff in Schalenbauweise. Es hat eine Spannweite von 18 Metern, besitzt 

ein einziehbares Fahrwerk und Wasserballasttanks mit einem Volumen von etwa 

200 Litern in den Tragflügeln und optional etwa 7 Litern in der Seitenflosse. 

Hersteller:   Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH 

Hilfsantrieb:   Verbrennungsmotor vom Typ SOLO 2350 

Baujahr:   2006 

Werknummer:  22 

Leermasse:   326 kg 

Höchstzulässige  

Abflugmasse:  565 kg 

Gesamtflugzeit:  ca. 2 645 h 

Das Luftfahrzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Als Eigentümer und 

Halter war ein Luftsportverein eingetragen. Die letzte Lufttüchtigkeitsprüfung erfolgte 

am 30.03.2019, danach wurden ca. 127 Stunden geflogen. 
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Meteorologische Informationen 

Zur Unfallzeit herrschten Sichtflugbedingungen mit aufgelockerter Bewölkung. Für 

den Bereich der Unfallstelle wurde von einem Zeugen starke Böigkeit angegeben. 

Die Routinewettermeldung METAR vom etwa 17 km nordwestlich gelegenen Flug-

hafen Hamburg (EDDH) meldete für den Unfalltag, 16:20 Uhr, Wind aus 300 Grad 

mit 11 kt, eine horizontale Sicht am Boden von 10 km oder mehr, Regenschauer und 

aufgelockerte Bewölkung mit einer Untergrenze von 3 200 ft AGL. Die Lufttempera-

tur betrug 15 Grad, der Taupunkt 7 Grad Celsius. Der Luftdruck (QNH) betrug 

1 028 hPa. Die Vorhersage für die nächsten zwei Stunden nach dem Beobachtungs-

termin sagte keine wesentliche Änderung voraus. 

Die Routinewettermeldung METAR vom etwa 21 km westlich gelegenen Sonderlan-

deplatz Hamburg-Finkenwerder (EDHI) meldete für den Unfalltag, 16:20 Uhr, Wind 

aus 300 Grad mit 12 kt, schwankend zwischen 280 und 350 Grad, eine horizontale 

Sicht am Boden von 10 km oder mehr, aufgelockerte Bewölkung mit einer Unter-

grenze von 3 600 ft AGL. Die Lufttemperatur betrug 15 Grad, der Taupunkt 7 Grad 

Celsius. Das QNH betrug 1 028 hPa. 

Funkverkehr 

Das Segelflugzeug war mit einem UKW-Flugfunkgerät ausgerüstet. Zum Unfallzeit-

punkt ist kein Funkkontakt mit dem Piloten des Segelflugzeuges bekannt. 

Angaben zum Flugplatz 

Das Segelfluggelände Boberg hat eine Flugplatzhöhe von 2 m AMSL und verfügt 

über eine Graspiste mit den Abmessungen 1 240 x 35 m in der Ausrichtung 

120/300 Grad. Zur Startzeit des Schleppzuges und zum Unfallzeitpunkt des Segel-

flugzeuges war die Piste 30 in Betrieb. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Luftfahrzeug war mit einem Variometer/GPS-Navigationssystem vom Typ 

LX7007 pro IGC mit integriertem IGC-Flugdatenlogger und FLARM-Option ausgerüs-

tet. Der Flugdatenlogger wurde durch den Unfall nicht zerstört und konnte ausgele-

sen werden. Wesentliche Daten (GPS-Höhe, Position, Zeitstempel) wurden zur Be-

schreibung des Flugverlaufs herangezogen. Der Abstand der Datenpunkte beträgt 
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über weite Strecken der Aufzeichnung 12 Sekunden. Für die letzten 18 Sekunden 

der Aufzeichnung wurde alle 2 Sekunden eine Position durch das Gerät festgehalten. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle lag ungefähr 600 m südlich und querab zur Schwelle der Piste 30 auf 

einer Wiese. Das Wrack befand sich unmittelbar südlich eines Wassergrabens. Die 

Längsachse des verunfallten Segelflugzeuges war annähernd parallel zum Wasser-

graben ausgerichtet und zeigte etwa in westliche Richtung. An drei Stellen vor dem 

Wrack, in einer Entfernung von 10,60 m, 5,90 m und 4,60 m, war die Grasnarbe des 

Erdbodens in einer Art abgetragen, die sich dem Aufschlag zuordnen ließ (s. Abbil-

dung 2). Die Zelle des Luftfahrzeuges wies zwei wesentliche Brüche in der Rumpf-

röhre auf. Die Nase des Luftfahrzeugs war vom Cockpit abgetrennt. Die Öffnung für 

die Flugzeugschleppkupplung war vollständig mit Erde verschlossen. Das Cockpit 

war durch zahlreiche Brüche zerstört. Im Luftfahrzeug waren keine Trimmgewichte 

installiert. Das Instrumentenpanel war komplett und weitgehend unbeschädigt. Die 

Kabinenhaube (Scheibe und Rahmen) war in viele Teile zersplittert und lag im Um-

kreis weniger Meter um das Wrack verteilt. Ein Teil der linken Seite des Haubenrah-

mens befand sich zusammen mit dem Hebel für die Haubenverriegelung noch am 

Rumpf. Der Hebel war etwa 30 Grad nach hinten gerichtet. Der Hebel für die Brems-

klappen befand sich in der Position „ausgefahren“, die damit verbundene Steuer-

stange an der linken Bordwand war verbogen. Das Pedalwerk und die Steuerseile 

sowie der Steuerknüppel und die dazugehörige Steuerkinematik zeigten keine An-

zeichen einer Unterbrechung der Verbindung zu den Steuerflächen. Der Trimmhebel 

befand sich in mittlerer Stellung zwischen dem vorderen und hinteren Endanschlag. 

Der Fahrwerkshebel befand sich in der Position „eingefahren“, der Drainagehebel für 

den Wasserballast in der Stellung „auf“. Die Sitzschale war gebrochen. Die Bauch- 

und Schultergurte waren intakt und nicht eingerissen. Beide Tragflächenenden mit 

den Winglets waren in einem Abstand von ca. 1,5 m, von außen gemessen, abge-

brochen. An der Hinterkante des linken Winglets befanden sich Grassoden und Erd-

reich. Beide Tragflächen waren durchgängig miteinander verbunden. Die linke Trag-

fläche war an der Nasenkante aufgeplatzt. Die linke Bremsklappe befand sich in der 

ausgefahrenen Stellung und wies keine Deformationen auf. Die rechte Bremsklappe 

befand sich in der eingefahrenen Position. Die rechte Tragfläche wies einen Bruch 

von der Vorder- bis zur Hinterkante auf. Der Motor war komplett eingefahren und 

zeigte keine Anzeichen einer Inbetriebnahme. Im Kraftstofftank befand sich eine klei-

ne Menge Restkraftstoff. Das Fahrwerk befand sich in eingefahrener Position. Hinter 
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dem Motorkasten war die Rumpfröhre abgebrochen. Das Leitwerk war am Übergang 

zur Rumpfröhre abgebrochen. Steuerseile, elektrische Leitungen und Schläuche vom 

Rumpf zum Leitwerksträger waren komplett und angeschlossen. Das Höhenleitwerk 

war korrekt angeschlossen, Brüche waren an der Unterseite erkennbar. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Es wurde eine Obduktion des Piloten durchgeführt. Ein vollständiger Obduktionsbe-

richt lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Zwischenberichts noch nicht vor. 

Brand 

Es gab keinen Hinweis auf einen Brand im Fluge oder nach dem Aufprall. 

Überlebensaspekte 

Die Rettungskräfte wurden nach Angaben eines Zeugen um 16:35 Uhr, 

ca. 3 Minuten nach dem Absturz, alarmiert. Wenige Minuten später trafen diese am 

Unfallort ein. Der Pilot saß beim Auffinden ohne Lebensanzeichen angeschnallt mit 

einem Rettungsfallschirm, der einen automatischen Auslösemechanismus besaß, im 

Abb. 2: Unfallstelle  Quelle: Polizei, bearbeitet BFU

Nord 

Bodenabtragspuren 
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Cockpit. Sein Tod wurde um 16:50 Uhr festgestellt. Das Luftfahrzeug war mit einem 

Notsender vom Typ ACK MODEL E-01 ELT ausgerüstet. Vom Such- und Rettungs-

dienst für Luftfahrzeuge (SAR) wurde am Unfalltag kein Signal eines Notsenders 

empfangen. 

 

Untersuchungsführer:  Thomas Kostrzewa 

Mitwirkung:  Paul Kirchner 

Untersuchung vor Ort: Ludwik de Jelski 

 

 

Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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Zwischenbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 22. September 2019 

Ort:  Oberlahr, Westerwald 

Luftfahrzeuge: Tragschrauber 

Hersteller / Muster: AutoGyro GmbH / MTOsport  

Personenschaden: zwei Personen tödlich verletzt  

Sachschaden: Tragschrauber zerstört 

Drittschaden: Flur- und Sachschäden 

Aktenzeichen: BFU-19-1345-3X 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Gegen 17:55 Uhr1 kollidierte ein mit zwei Personen, im folgenden Pilot 1 und Pilot 2 

genannt, besetzter Tragschrauber mit einer 10 kV Freileitung bei Oberlahr im Wes-

terwald. Die Kollision mit der aus 3 Seilen bestehenden Freileitung ereignete sich in 

rund 20 m Höhe über der Talsohle des Mittelgebirgsflusses Wied. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Flugweg und Unfallstelle                  Quelle: BFU 

 

Der Tragschrauber war um 16:05 Uhr mit Pilot 2 auf dem vorderen Sitz als verant-

wortlichem Luftfahrzeugführer (PIC) und Pilot 1 auf dem hinteren Sitz auf dem Son-

derlandeplatz Dierdorf-Wienau (EDRW) gestartet, wo das Luftfahrzeug auch statio-

niert war. 

Ziel des Fluges war der das Fluggelände für Luftsportgeräte Vettweiß bei Düren. Hier 

hatte Pilot 2 zuvor einen Termin vereinbart, um einen Motorradhelm zu kaufen. 

Nach der Landung in Vettweiß und Erledigung des Kaufvorgangs startete der Trag-

schrauber mit Pilot  1 als PIC zum Rückflug nach Dierdorf-Wienau. 
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Weder die Lande- noch die Startzeit in Vettweiß konnten ermittelt werden, da das 

Fluggelände nach Angaben des Platzhalters von 15:24 bis 18:00 Uhr geschlossen 

und kein Flugleiter anwesend war.  

Eine in Vettweiß anwesende Person hatte den Startvorgang des Tragschraubers 

aber aus einer Halle akustisch wahrgenommen. 

Mehrere Zeugenangaben sowie Fotos und Videosequenzen, die Pilot 2 mit dem 

Smartphone während des Fluges aufgenommen hatte, belegen, dass der Hinflug 

nach und der Rückflug aus Vettweiß zumindest abschnittsweise in niedriger Höhe 

von wenigen Metern über Grund erfolgte. 

 

 

 

 
Blick von Norden auf die Leitungstrasse und Unfallstelle Quelle: BFU 
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Nach Angaben von mehreren Zeugen flog der Tragschrauber aus westlicher Rich-

tung kommend und der Talsohle des Wiedtals folgend im horizontalen Reiseflug in 

die 10 kV Freileitung ein.  

Ein Zeuge, der den Absturz von seiner Terrasse aus beobachtet hatte, beschrieb den 

Kontakt des Tragschraubers mit der Leitung als abruptes Abbremsen. Der Trag-

schrauber sei während des Leitungskontaktes noch 1-2 m nach oben gestiegen und 

habe sich vor dem Sturz in die Wied um 180 Grad gedreht. 

Das Luftfahrzeug wurde zerstört und die beiden Insassen tödlich verletzt. 

Angaben zu Personen 

Pilot 1 (vorderer Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugführers)  

Der auf dem vorderen Sitz befindliche Pilot war 50 Jahre alt und seit dem 18.10.2013 

im Besitz eines unbefristet gültigen Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer zum 

Führen von aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen und Tragschraubern, 

jeweils mit Passagierflugberechtigung.  

2019 hatte er an einer Fluglehrerausbildung für Luftsportgeräteführer teilgenommen 

und war seit dem 14.08.2019 berechtigt, als Assistent Flugschüler auf aerodyna-

misch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen auszubilden. 

Darüber hinaus verfügte er seit 2000 über eine Lizenz für Privatpiloten PPL(A), die 

am 28.07.2014 in eine unbefristet gültige Lizenz nach den Regelungen der Europäi-

schen Union umgeschrieben worden war.  

In die Lizenz waren die Klassenberechtigungen für einmotorige Flugzeuge mit Kol-

bentriebwerk (SEP land), gültig bis zum 30.11.2019, und eine Instrumentenflugbe-

rechtigung IR, gültig bis zum 31.03.2020, eingetragen.  

Seit dem 20.10.1993 war er im Besitz einer Lizenz für Segelflugzeugführer mit der 

Startart Winde.  

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 22.09.2019 gültig, 

verbunden mit der Auflage zum Tragen einer Brille (VDL). 

Angaben zu seiner Gesamtflugerfahrung lagen der BFU nicht vor. Laut seinem per-

sönlichen Flugbuch für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge und Trag-

schrauber verfügte er über ca. 194 Flugstunden und 771 Landungen.  
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In den letzen 90 Tagen hatte er 32 Stunden auf aerodynamisch gesteuerten Ultra-

leichflugzeuge und Tragschraubern geflogen, wovon 20 Stunden auf Tragschrauber 

entfielen. 

Auf Motorflugzeugen hatte er in den letzten 36 Monaten mindestens 16 Stunden ge-

flogen. Weitere Angaben zur Flugpraxis auf Motor- und Segelflugzeugen lagen der 

BFU nicht vor. 

 

Pilot 2 (hinterer Sitz)  

Der auf dem hinteren Sitz befindliche Pilot war 49 Jahre alt und seit dem 25.01.2006 

im Besitz eines unbefristet gültigen Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer zum 

Führen von aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen und Tragschraubern, 

jeweils mit Passagierflugberechtigung.  

Darüber hinaus verfügte er über eine Lizenz für Verkehrsflugzeugpiloten ATPL (A), 

die am 21.06.2013 in eine unbefristet gültige Lizenz nach den Regelungen der Euro-

päischen Union umgeschrieben worden war.  

In die Lizenz war die Berechtigung zum Führen einer Boeing 747-400 als PIC und IR, 

gültig bis zum 31.01.2020, eingetragen. 

Weiterhin enthielt die Lizenz  die Klassenberechtigung für einmotorige Flugzeuge mit 

Kolbentriebwerk (SEP land), gültig bis zum 31.08.2021.  

Ferner waren in der Lizenz die unbefristet gültige Berechtigung zum Durchführen von 

Kunstflügen sowie eine bis zum 30.06.2022 gültige Lehrberechtigung für CPL, PPL 

und Nachtflug eingetragen.  

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 31.10.2019 und 

Klasse 2 bis zum 31.10.2020 gültig, verbunden mit der Auflage zum Tragen einer 

Brille (VNL). 

Die Gesamtflugerfahrung des Piloten betrug gemäß persönlichem Flugbuch rund 

11 000 Flugstunden, davon etwa 4 000 Stunden auf militärischen Flugzeugen, wie 

z.B. auf dem Muster Panavia PA-200 Tornado, ca. 2 000 Stunden auf einmotorigen 

Landflugzeugen und etwa 5 000 Stunden auf weiteren Mustern, insbesondere der 

B 747. 
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Ein Flugbuch für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge und Tragschrauber 

lag der BFU nicht vor. Nach den Aufzeichnungen des Tragschrauber-Bordbuches 

hatte er in 2019 mindestens 13 Stunden mit 16 Flügen als PIC auf diesem Trag-

schrauber absolviert.  

Angaben zu dem Luftfahrzeug 

Der Tragschrauber MTOsport, Baujahr 2011, des Herstellers AutoGyro hatte die 

Werknummer M00873. Er war mit einem Triebwerk Rotax 914 ULS mit Rotorsystem 

II 8,4 GKS und einem HTC 3B R 3-Blatt Propeller ausgestattet.  

 

 

MTOsport: 3-Seiten-Ansicht                                                                                                                 Quelle: Hersteller 
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Die maximal zulässigen Abflugmasse betrug 450 kg. Der Tragschrauber war von 

beiden Sitzen uneingeschränkt steuerbar. 

Die letzte Jahresnachprüfung wurde am 01.06.2019 durchgeführt. Die Gesamtbe-

triebszeit des Tragschraubers betrug laut Betriebsstundenzähler zum Unfallzeitpunkt 

etwa 1 021  Stunden. 

Das weiß lackierte Luftfahrzeug war in Deutschland zugelassen und wurde in privater 

Halterschaft der beiden verunfallten Personen betrieben. Es war seit 2019 in Dier-

dorf-Wienau stationiert.  

Meteorologische Informationen 

Nach den Routinewettermeldungen (METARs) vom ca. 40 km nordwestlich  gelege-

nen Flughafen Köln-Bonn herrschten am 22.09.2019 Sichtflugbedingungen (CAVOK) 

vor. 

Laut Angaben des Wetterarchivs CustomWeather für den Standort Oberlahr kam der 

Wind aus südöstlichen  Richtungen mit einer Windgeschwindigkeit von 5 Knoten. Die 

Lufttemperatur lag bei 21 Grad und der Luftdruck betrug 1 010 hPa. 

Funkverkehr 

Beim Abflug bestand Funkverbindung mit der Flugleitung des Sonderlandeplatzes 

Dierdorf-Wienau. Der Funkverkehr wurde nicht aufgezeichnet. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Luftfahrzeug war weder mit einem Flugdatenschreiber (FDR) noch mit einem 

Cockpit Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Beide Aufzeichnungsgeräte waren nach 

den gültigen luftrechtlichen Regelungen nicht gefordert. 

Zur Rekonstruktion des Flugweges standen der BFU die GPS-Daten von einer Han-

dy-App, Fotos und Videosequenzen, die während des Fluges mit einem Smartphone 

von Pilot  2 angefertigt wurden, sowie Zeugenaussagen zur Verfügung.  

Die am Unfalltag erstellten Fotos und Videos sowie die Zeugenaussagen belegen 

mehrfache Tiefflugaktivitäten in der Kölner Bucht sowie im Wiedtal. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich ca. 30 km südöstlich von Bonn und rund 20 km nördlich 

von Neuwied. 

Das Luftfahrzeug wurde im Flussbett der Wied in einer Höhenlage von 170 m AMSL 

unmittelbar südlich der Ortsrandlage von Oberlahr aufgefunden. Der zerstörte Trag-

schauber lag auf seiner rechten Seite etwa quer zur Fließrichtung, zu 50 Prozent un-

ter Wasser.  

Die Luftfahrzeugnase ragte in Richtung 160° zum südlichen Ufer hin. 

Im unmittelbaren Umfeld der Unfallstelle befanden sich Grünlandparzellen, Uferge-

hölze, weitere Gehölzgruppen in der Flussaue sowie eine bewaldete Hanglage.  

Westlich des Wracks verlief eine 10 kV Freileitung, die das Tal von Nord nach Süd 

überspannte. Die drei Freileitungsseile waren im Bereich der Unfallstelle abgerissen 

und hingen südlich am Waldrand und nördlich an den Gehölzgruppen. Innerhalb der 

Ortslage von Oberlahr lagen die Seile auf den Straßen und privaten Grundstücken. 

Alle abgerissenen Freileitungsseile befanden sich nicht direkt unter der Trasse, son-

dern lagen nach Osten versetzt. 

Die beiden der Unfallstelle nächst gelegenen Masten der 10 kV Freileitung wurden 

aus der Perspektive des anfliegenden Tragschraubers durch eine bewaldete Hang-

lage im Süden und einzelne Gehölze im Norden verdeckt. 

Auf der Wiesenfläche westlich der Endlage des Wracks, direkt unterhalb der Strom-

trasse, befanden sich Teile des Luftfahrzeuges, u.a. der Bug des Tragschraubers mit 

Rußantragungen sowie Plexiglas- und Helmfragmente. 

Das Wrack wies mehrfache Brüche am Rumpf und den Rotorblättern auf. Die Funkti-

on der Steuerorgane sowie die Stellungen von Schaltern und Bedienhebeln konnten 

geprüft bzw. nachvollzogen werden.  

Das Triebwerk war äußerlich unversehrt. Aufgrund der Durchnässung war eine Prü-

fung der Zündkerzen und des Vergasers (Kraftstoffnachweis) nach der Bergung des 

Wracks nur eingeschränkt möglich. Der Kraftstofftank enthielt Kraftstoff, wurde aber 

bei der Bergung zerstört. Dabei wurde der Fluss kontaminiert.  

Hinweise auf technische Mängel wurden am Tragschrauber nicht festgestellt. 
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Blick in Flugrichtung aus einer Höhe von ca. 20 m aus der Perspektive des Tragschraubers   Quelle: BFU 

 

 

Anflugrichtung und Endlage des Tragschraubers im Mittelgebirgsfluss Wied Quelle: Polizei 
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Der Propeller befand sich angeflanscht am Motor. Alle drei Propellerblätter waren im 

inneren Drittel abgebrochen. Das Heck des Luftfahrzeuges war mit Höhen- und Sei-

tenleitwerk komplett und unversehrt.  

Das Fahrwerk mit Haupträdern und Bugrad war abgeschert und der Cockpitbereich 

mehrfach gestaucht und seitlich eingerissen. 

Die beiden Rotorblätter waren gestaucht und verbogen, ein Blatt war im ersten Vier-

tel um 90 Grad verbogen. 

Aufschlagspuren oder Rutschstrecken außerhalb der Endlage des Wracks an der 

Unfallstelle waren nicht vorhanden.  

Am Grund des Gewässers wurde ein verbogenes I-Pad gefunden. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Nach den Befunden der durchgeführten Obduktionen und chemisch-toxikologischen 

Untersuchungen, einschließlich einer Bestimmung der Blutalkoholkonzentration, 

wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. 

Als Todesursache geben die Obduzenten „Polytrauma mit führendem Schädel-Hirn-

Trauma“ für Pilot 1 und „Hoher Blutverlust bei Polytrauma“ für Pilot 2 an. 

Brand 

Ein abgerissenes Bugsegment des Luftfahrzeuges war partiell verrußt. Hinweise auf 

offenes Feuer wurden nicht festgestellt. 

Zusätzliche Informationen 

Mindestflughöhe 

In SERA (Standardised European Rules of the Air) sind unter Absatz SERA.5005 

Mindesthöhen als unterste Sicherheitshöhen festgelegt. Die Mindestflughöhe darf nur 

bei Starts und Landungen sowie, falls erforderlich, betriebsartenbedingt von Segel-

flugzeugen, Hängegleitern und Gleitschirmen unterschritten werden.  

Über Städten, anderen dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlungen im 

Freien beträgt die Mindesthöhe 300 m (1000 ft) über dem höchsten Hindernis im 

Umkreis von 600 m, in allen übrigen Fällen 150 m (500 ft) über Grund. 
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10 kV Freileitung 

Nach Angaben des Netzbetreibers handelt es sich bei der gekappten Leitung um ei-

ne aus drei Seilen bestehende 10 kV Leitung, die das Wiedtal auf einer Länge von 

302 m und einer Höhe von 20 bis 45 m über der Talsohle überspannt. 

Der Leitungsbetreiber gab an, dass am 22.09.2019 gegen 17:55 Uhr eine Störung im 

Leitungsnetz registriert wurde, die den Kontakt des Tragschraubers mit der 10 kV 

Oberleitung abbildet. 

Eine Kennzeichnung der Leitung, z.B. durch Bälle, ist bei der 10 kV Leitung sowie 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

 

Videosequenzen Kamera 

Am Leitwerk des Luftfahrzeuges war eine Halterung für eine Kamera angebracht. Die 

zugehörige Kamera wurde in der Jackentasche von Pilot 2 gefunden. Sie war am 

Tag des Unfalls nicht montiert.  

Bei einer Auswertung des in der Kamera vorhandenen Datenträgers wurden mehrere 

Filmsequenzen gefunden, die Tiefflüge des Tragschraubers belegen. 

 

Tiefer Anflug am 22.09.19 in Dierdorf Wienau 

Vor dem Start um 16:05 Uhr in Dierdorf-Wienau hatte Pilot 1 zusammen mit  Pilot 2 

bereits einen rund 30-minütigen Platzflug in Dierdorf-Wienau durchgeführt. Nach An-

gaben von Zeugen soll der Tragschrauber den Endanflug auffallend niedrig geflogen 

und dabei dicht über dem Boden der Geländekontur gefolgt sein.  

 

 

Untersuchungsleiter:  Klaus-Uwe Fuchs 

Untersuchung vor Ort: Uwe Werner, Uwe Berndt, Klaus-Uwe Fuchs 
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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Teil 3 : Neu veröffentlichte Untersuchungsberichte 

 

www.bfu-web.de/Berichte 

 

Pos. Datum Ort Luftfahrzeug(e) Aktenzeichen Berichtsmonat

1 02.07.2019 Lüsse Schleicher / ASW 20 L BFU19-0836-3X November 2019

2 20.06.2018 Mosbach Amateurbau / Jodel D92 BFU18-0808-CX November 2019

3 16.06.2018 Sassenberg-Füchtorf Ultramagic / M-145 BFU18-0780-3X November 2019

4 14.12.2017 Waldburg Cessna / C510 Mustang BFU17-1604-CX November 2019

5 23.10.2017 Nordsee, nahe Wegpunkt JUIST Sikorsky / S-76B BFU17-1441-7X November 2019

6 26.09.2018 Alkersleben Tecnam / P 92 Echo BFU18-1440-3X Oktober 2019

7 24.04.2018 Mittelfischbach Air Lony / Skylane BFU18-0461-3X Oktober 2019

8 05.03.2018 Karlstadt-Saupurzel Flight Design / CT 2K BFU18-0219-3X Oktober 2019

9 03.09.2016 Aukrug Jubi / AS-K 13 BFU16-1301-3X Oktober 2019

10 02.06.2019 Schmoldow PZL/ SZD 36 A "Cobra 15" BFU19-0631-3X August 2019

 

 


